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Rechtsgrundlagen der Benutzung

Archivordnung der Stadt Salzburg 1994
Salzburger Archivgesetz 2008
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Archivordnung und 
Einsichtnahme

Archivordnung der Stadt 
Salzburg
Benutzerordnung
Gebührenordnung
Benutzerantrag mit Aner-
kennung von Archivordnung 
und Benutzerordnung
Anforderungsschein für 
Archivalien
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Archivordnung der Stadt Salzburg
Benutzungsgenehmigung, wenn Bestände keinen
Benutzungsbeschränkungen unterliegen
Entziehung bei Nichteinhaltung AO oder BO möglich.
Benutzungsbeschränkungen und Sperrfristen:
Verwaltungsschrift: 30 Jahre, Schutzwürdige
personenbezogene Daten (DSG §1): 100 Jahre
Verhandlungsschriften öffentliche Sitzungen des GR
und seiner Ausschüsse sind zur Benutzung frei
gegeben, jene nichtöffentlicher Sitzungen unterliegen
obigen Sperrfristen.  
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Archivordnung der Stadt Salzburg

Benutzungsbeschränkungen und Sperrfristen:
Verwaltungsschriftgut (Registraturgut) ist nach Ablauf 
von 30 Jahren seit Entstehung des Aktenstückes zur 
allgemeinen Benutzung frei gegeben. – Außer:
Aktenstücke die schutzwürdige personenbezogene 
Daten enthalten, sind nach Ablauf einer 100jährigen 
Sperrfrist seit ihrer Entstehung zu allgemeinen 
Benutzung freigegeben.
Grundrecht auf Datenschutz nach DSG § 1 (1):
Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und 
Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbe-
zogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht.
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Archivordnung der Stadt Salzburg

Ausnahmen von Benutzungsbeschränkungen:
Erteilung durch den Magistratsdirektor auf Vorschlag 
des Archivs.
Schriftliche Anträge um Einsicht in gesperrte Bestände 
(Verkürzung der Schutzfrist) sind an die Leitung des 
Archivs zu richten und zu begründen.
Ausnahmegenehmigung für individuelle hoheitliche 
Akten nach Zustimmung der betroffenen Parteien
Ausnahmegenehmigung des Magistratsdirektors nach 
Zustimmung der zuständigen Behörde
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Archivordnung der Stadt Salzburg
Archivalien privater Herkunft (Sammlungen)
Bei Verwahrung von Archivgut, das von Privaten dem 
Archiv zur Verfügung gestellt wurde, sind ausnahmslos 
jene Vereinbarungen einzuhalten, die mit dem 
Übergeber getroffen wurden.
Möglichkeiten:

Bestand für Einsicht gesamt (oder nur Teile) freigegeben

Generelle Sperre für bestimmte Laufzeit

Benutzung, selbst für wissenschaftliche Forschung, ausdrücklich an 
Zustimmung des Übergebers gebunden

Einsichts- und auch Reproduktionsrechte für (ehem.) Eigentümer 
bzw. bevollmächtigte Personen.
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Salzburger Archivgesetz 2008

Regelt die Nutzung öffentlicher Archive: 
„Dieses Gesetz regelt … die Nutzung von öffentlichem 
Archivgut und Archivgut von öffentlichem Interesse“.

Öffentliches Archivgut: Archivgut des Landes und Archivgut 
von Gemeinden, und zwar:
- alle archivwürdigen Unterlagen, die bei Gemeinden anfallen
- jene archivwürdigen Unterlagen, die von einer Gemeinde 
erworben werden.

Schutzfirst: jener, Zeitraum, in dem eine Benutzung des 
Archivguts durch Dritte nicht zulässig ist.

Neue Vorgabe: Benutzerordnung des Stadtarchiv wird durch 
Stadtsenat erlassen
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Sbg. Archivgesetz § 4: Schutzfristen
(1) Öffentliches Archivgut, das nicht vor seiner Übergabe zur 
Archivierung bereits öffentlich zugänglich war, unterliegt einer Schutz-
frist von 30 Jahren, soweit nicht gesetzlich anderes bestimmt ist.

(2) Der Lauf der Schutzfrist beginnt mit der letzten inhaltlichen 
Bearbeitung der Unterlagen. Sind die Unterlagen aktenmäßig 
zusammengesetzt, läuft die Schutzfrist ab dem Datum des jüngsten 
Schriftstückes des Aktes.

(3) Öffentliches Archivgut, das sensible Daten im Sinn des § 4 Z 2 DSG 
enthält, unterliegt über 30 Jahre hinaus einer Schutzfirst bis zum 
Tod der betreffenden Person, es sei denn, diese hat der 
Einsichtnahme schon zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt. 

Ist der Todestag nicht oder nur mit großem Aufwand feststellbar, endet 
die Schutzfrist 100 Jahre nach der Geburt der betreffenden Person.
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Salzburger Archivgesetz § 4

(4) Im Fall von archivwürdigen Unterlagen gemäß § 3 Abs. 6 
(darunter Bürgermeister, Mitglieder des Stadtratskollegiums, 
Gemeinderatsklubs der Stadt Salzburg) beginnt der Lauf der 
Schutzfrist mit dem Ausscheiden aus der jeweiligen Funktion. 
Während der Schutzfrist sind die Unterlagen gesondert unter 
Verschluss und versiegelt aufzubewahren.

Benützung vor Ablauf der Schutzfrist:

Nur bei Zustimmung des ehem. Funktionsträgers oder des Klubs. 

Bei verstorbenen Funktionsträgern (Bgm. oder Mitglied des 
Stadtratskollegiums) entscheidet der Stadtsenat Salzburg. 
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Datenschutzgesetz
§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und 

Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, 

soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht.

Definitionen:

§ 4. Im Sinne der folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe:

1. „Daten“ („personenbezogene Daten“): Angaben über Betroffene (Z 3), deren Identität bestimmt 

oder bestimmbar ist; „nur indirekt personenbezogen“ sind Daten für einen Auftraggeber (Z 4), 

Dienstleister (Z 5) oder Empfänger einer Übermittlung (Z 12) dann, wenn der Personenbezug der 

Daten derart ist, dass dieser Auftraggeber, Dienstleister oder Übermittlungsempfänger die Identität 

des Betroffenen mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht bestimmen kann;

2. „sensible Daten“ („besonders schutzwürdige Daten“): Daten natürlicher Personen 

über ihre rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszuge-

hörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexualleben;
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Sbg. Archivgesetz § 5: Benutzung

Nach Ablauf der Schutzfrist: allgem. Benutzung

Innerhalb Schutzfrist: Benutzung durch die ehemals 
übergebende bzw. nunmehr der Sache nach zuständige 
Einrichtung bzw. nach Bewilligung bzw. Zustimmung 

Einschränkung/Versagung: schwerwiegender Verstoß gegen 
die Benutzerordnung; Benutzungszweck auf andere Weise 
(Einsicht in Druckwerke bzw. Reproduktionen) erreichbar; 
erforderliche Vorbereitungen und Maßnahmen würden einen nicht 
vertretbaren Verwaltungsaufwand verursachen; Gefährdung von 
Archivgut; Verletzung gesetzlich geschützter Rechte Dritter; 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

E./V. ist auf Antrag der Person per Bescheid zu entscheiden.
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Wissenschaftliche Forschung (§ 5, Abs. 3)
Zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung oder aus besonders 
berücksichtigungswürdigen persönlichen Gründen kann vor Ablauf 
der Schutzfrist im Einzelfall auf schriftlichen Antrag die Benutzung 
gestattet werden, wenn keine gesetzlichen Vorschriften und keine
überwiegenden schutzwürdigen öffentlichen und privaten 
Interessen entgegenstehen.

Die Bewilligung kann mit Auflagen verbunden oder unter 
Bedingungen erteilt werden, die zur Sicherstellung der Rechte von 
Personen oder öffentlicher Interessen an der Beschränkung der 
Weitergabe von Daten erforderlich sind. 
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Verwaltungsarchiv nach 1945 
und Registratur

Einsichtsrechte nach Archiv-
ordnung bzw. Sbger Archivgesetz:
geringe Zahl an Einsichten (wegen
elektronischer Aktenevidenz meist)
via ArchivarInnen bzw. Registratur 
Berücksichtigung weiterer 
bundesgesetzlicher Vorschriften:
Einsicht im Archiv nach AVG
Auskünfte nach Personenstands-
und Meldegesetz
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Bundesgesetze: AVG, etc.
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG), § 17:

(1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können die 
Parteien bei der Behörde in die ihre Sache betreffenden Akten Einsicht nehmen 
und sich von Akten oder Aktenteilen an Ort und Stelle Abschriften selbst anferti-
gen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die 
Behörde die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann der Partei auf 
Verlangen die Akteneinsicht in jeder technisch möglichen Form gewährt werden.

(2) Allen an einem Verfahren beteiligten Parteien muß auf Verlangen die Aktenein-
sicht in gleichem Umfang gewährt werden. 

(3) Von der Akteneinsicht sind Aktenbestandteile ausgenommen, insoweit deren 
Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder dritter 
Personen oder eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen oder 
den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde. 
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Nach AVG: Gewerbeakten, Bauakten und -pläne:
Mehr als 2100 Einsichtnahmen pro Jahr in Bauakte
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Akteneinsicht Bauakten

2111 Einsichtnahmen im Jahr 2010

503 Grundstückseigentümer

952 in Vertretung mit Vollmacht

38 in gerichtlichem Auftrag

202 magistratsintern

Berufung auf erteilte Vollmacht:

43 Rechtsanwalt
22 Notar
209 Ziviltechniker
142 Baumeister

Nur mit Lichtbildausweis (wird kopiert)!
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Problemfeld „lebende Behördenakten“
Aktenfaszikel werden laufend ergänzt, daher quasi generell

gesperrt, Einsicht nach AVG

Gewerbeakten auch biografische Angaben zum

Gewerbeinhaber, zu Standorten etc.

Bauakten sind auch historische Quellen:

Akten demolierter Gebäude werden daher ausgegeben;

sonst nur Fassadenpläne, etwa für kunsthistorische Arbeiten

(für Gesamtakt/Fotos ist Genehmigung des Eigentümers nötig)
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Problemfeld „lebende Behördenakten“

Bauakten bieten:

Baugeschichte, etwa für

Stadtteilgeschichten;

Nachrichten zur Nutzung 

(etwa NS-Zeit);

Biografische Nachrichten

Co. 565
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Bauakten bieten: Biografische Nachrichten

Das Beispiel Johann Pscheidt, „Gerechter der Völker“, Anfrage im

Rahmen eines Schulprojektes

Durch Meldekarteien: Richtiges Geburtsdatum, -ort und Beruf: 
23.4.1890, Radautz (Bukowina), Chemiker. Hinweis auf Ausstellung Reisepass
1946, Meldeadresse Rosittenkaserne Salzburg, weitere Wohnadressen.
Durch Urkundensammlung der Stadtgemeinde: Ankauf städtischen Grundes.
Durch Bauakt: Hausbau, Hinweise zum Leben und weiteren Wohnorten in
Deutschland, nur im Bauakt auch Todesdatum: 1.5.1980, Freilassing.  
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Nach Personenstandsgesetz (PStG)
Personenstandsbücher u. Sammelakten: Geburten-, Ehebuch- und 
Sterbebuch (Akten und Zweitbücher im Stadtarchiv)

Aufbewahrung obliegt der Personenstandsbehörde, Einsicht nur:

Personen, auf die sich Eintragung bezieht, sowie sonstige 
Personen, deren Personenstand durch die Eintragung berührt wird;

Personen, die ein rechtliches Interesse daran glaubhaft machen, 
soweit kein überwiegend schutzwürdiges Interesse der Person, auf 
die sich die Eintragung bezieht, entgegensteht.

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechtes im Rahmen 
der Vollziehung der Gesetze.

Einschränkungen des Rechtes auf Einsicht … gelten nach Ablauf 
einer Frist von hundert Jahren seit der Eintragung als aufge-
hoben, sofern die Eintragung nicht eine lebende Person betrifft.
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Problemfelder der
Personenstandsquellen

Lange Sperrfrist: Verlängerung durch

Nachträge und Ergänzungen (Personen-

standsänderungen, etwa Scheidungen)

Ausfall für wissenschaftliche Forschung 

(NS-Zeit) und als „Hilfsquelle“ bei

personenbezogenen Anfragebeantwortungen

(Todesort- u. ursache, Verwandte, Kinder),

trotz öffentlichen Interesses, bes. bei 

„Prominenten“
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Beispiel Marika Rökk:
Fernsehdokumentation 2010

Unbekannt wo sie 1944 

gewohnt hat und wo 

Tochter geboren wurde

Geburtenbuch, 13. 4. 1944:

Mutter: Maria Jacoby-Röck, wohnhaft

im Hotel Post in Radstadt

Tochter: Gabriele, geboren im

Diakonissenkrankenhaus Salzburg  
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Nach Melderecht
Meldeauskünfte nach § 18 Melderecht, Abs. 1: 
Die Meldebehörde hat auf Verlangen gegen Nachweis der Identität 
Auskunft zu erteilen, ob und zutreffendenfalls wo innerhalb des 
Bundesgebietes ein eindeutig bestimmbarer Mensch angemeldet ist.
D. h.: Betrifft nur aktive Meldungen.

Meldebestätigung § 19 (1): Die Meldebehörde hat auf Grund der 
im Melderegister enthaltenen Meldedaten auf Antrag zu bestätigen, 
dass, seit wann und wo der Antragsteller oder ein Mensch, für den 
ihn die Meldepflicht trifft, angemeldet ist (Meldebestätigung).
(2) Auf begründeten Antrag hat sich eine Meldebestätigung auf 
frühere Anmeldungen einschließlich der zugehörigen 
Abmeldungen innerhalb einer Ortsgemeinde zu beziehen.
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Meldeauskünfte
„Historische“ Meldeauskünfte über noch lebende, weggezogene 
Personen etc. via Meldeamt, aber bearbeitet nach alten Hilfskarteien 
des Stadtarchivs durch ArchivmitarbeiterInnen:

EW-Kartei des Magistrats, Meldekartei und Häuserkartei der BPD
(bes. Informationen für österr. und dt. Pensionsversicherungen)

Familienforschung, Personenforschung: Auskünfte direkt via Archiv

Gerichtskommissäre, Verlassenschaftsgerichte bzw. gerichtliche 
Aufträge: detto

Vermisstensuche des Roten Kreuzes: detto

Wissenschaftliche Forschung (z. B. „Stolpersteine“): direkte 
Bearbeitung durch Archiv
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Problem: professionelle Erbenermittler
Histor. Meldeauskünfte und Auskünfte zum Personenstand

Steigende Zahl an Anfragen zahlreicher in- und ausländische 
Erbenermittlungsinstitute und „genealogischer Historikerkanzleien“, 
nur z. T. mit Vollmacht des Verlassenschaftsgerichtes oder des 
bevollmächtigten Anwalts.

Auch Vorlage von Vollmachten von Rechtsanwälten ohne Bezug auf 
Verlassenschaftsverfahren oder Berufung auf Gerichtsaushang etc.

Ohne Gerichtsvollmacht kein Anspruch auf Akteneinsicht!!

2008 gerichtlich untersagt … Informationen etc. zu beantragen …, 
sofern sie nicht von Gericht, von einem Rechtsanwalt, von einem 
Notar, von einer Behörde oder sonstigen staatliche Stelle, von 
Kuratoren o. dgl. als Sachverständige für genealogische Fragen 
beigezogen sind.
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Ca. 200 „historische“ Melde-

anfragen (Personen) im Jahr

2010

Problem des Datenschutzes, da 
z. T. sensible Daten nach DSG:
Rasse, Partei, Religion, Strafen 
zur eigenen Person aber 
auch zu mit genannten 
Partnern/Kindern bzw. 
auch Hausbewohnern 
(z. T. lebende Personen!!)

Keine Auskünfte aus EWI
bzw. ZMR durch Archiv

Ehem. Karteien der BPD
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Beispiel der EW-Kartei
der Stadt Salzburg
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e-Aktenseinsicht: Record Management im Magistrat

1989 elektronische Aktenevidenz in der Baubehörde
2000 elektronischer Akt im Gesamtmagisrat
1. 1. 2007 Einführung des verpflichtenden  
elektronischen Aktes (e+); elektron. Akt = Original
Bereitstellung für die Öffentlichkeit: derzeit nur 
elektronische Akteneinsicht nach AVG (LA-Gesetz)

Einsichtnahme auf Benutzer-PC: Kopie des e-Aktenpakets (mit Zugriffsberechtigung, 
dadurch Möglichkeit der Sperre von Aktenteilen) 
Download und  e-Versand in Vorbereitung

Archivierung im elektronischen Langzeit-Archiv: 
Zugriffsberechtigungen nur mehr Archiv
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Historisches Archiv
Kommunales Schriftgut ab dem 
13. Jahrhundert

Urkunden, Bücher, Akten, Pläne, Bild-
und Tondokumente 
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Benutzungsbeschränkungen aus konservatorischen
Gründen 
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Benutzungsbeschränkungen im historischen Bestand
aber nicht nur aus konservatorischen Gründen
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Personenbezogene Bestände 
im Historischen Archiv

Bürgerbücher ab 1441, mit Index

Ratsprotokolle, Geschäftsprotokolle ab 1512

Populationsbeschreibungen 1830, 1857 

Wahllisten 1850

Gewerbekataster, ältere Gewerbeakten

Geburtenanzeigen 1811/39

Leichenprotokolle und Friedhofbücher 1818-1939

Standeserhebungen, Diplome, Ehrungen

Meister, Gesellen- und Lehrjungenbücher 

der Zünfte
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Personenbezogene Bestände im Historischen Archiv

Heimatmatrik (ab 1850) 

der Stadt Salzburg:

Bände, Bögen, Akten

und Karteien
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Personenbezogene Bestände im Historischen Archiv
Heimatmatriken der eingemeindeten Ortsgemeinden und -teile
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Personenbezogene Bestände 
im Historischen Archiv

Einsicht nach DSG: Heimatmatrik (jüngere Reihe),

Personalakten des Magistrats, Kirchenaustritte 1938-1945
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Personenbezogene Bestände 
im Historischen Archiv

Einsicht nach DSG:

Jugendamtsakten

Matriken und Klassenbücher 

der städtischen Schulen

Angeschlossen: NS-Registrierungsakten

und -bögen
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Lokale Erinnerung – Gedächtnis der Stadt

Umfangreiche Sammeltätigkeit, nicht nur historisches Archivalien 

und Verwaltungsschriftgut

Bilddokumente

Plakate

Flugblätter

Kleinschriften

Werbung

Parten

Nachlässe

Privatarchivalien
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Sammlungen

Bedeutende Archive:
SPÖ, BSA, FPÖ, Wohlfahrtsvereinigung
der Glasenbacher, Karl-Steinocher-Fonds, 
Internationale Paracelsus-Gesellschaft

Nachlässe:
Beamte, Politiker, Wissenschafter, 
Architekten



© April 11Die Benutzung biografischer und personenbezogener Archivalien  Peter F. Kramml, Stadtarchiv Salzburg

Sammlungen

Fotosammlung mit über 800.000 
Fotodokumenten, davon 18.000 Glas-
plattenegativen

Fotografen: 
F. Krieger, J. Barth, Fa. Würthle, 
J. Kettenhuemer, F. Ledwinka
A. Madner (auch Passfotos), etc.

Pressestelle des Magistrats
Fotoarchiv Stadtwerke

Private Fotoalben
Private Einzelbilder
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Das Fotoarchiv Anny Madner, eine Mischung aus 
Pressefotografie und Negativen privater Auftraggeber
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Privatarchivalien und Sammlungen - Problemfelder

Ohne Übergabevertrag übergebene Bestände
Verwertungsrechte (etwa bei Fotos) unklar, 
Vorkehrung: Formblatt bei Fotoübergabe bzw. Reproanfertigung, 
dass Archiv Nutzungsrechte erhält
Dankschreiben mit Bestätigung der Übergabe und Anführung der 
gewährten Rechte (Absicherung gegenüber Rückforderung)

Übergebende Institution existiert nicht mehr
Vertragsvorkehrung: „Bei Erlöschen der Gesellschaft, Auflösung 
des Vereins etc. gehen Bestände in das Eigentum der 
Stadtgemeinde über und erfolgt die Freigabe durch das 
Stadtarchiv Salzburg …“.
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Archivalien privater Herkunft: Briefe, Tagebücher etc.

Unklare Herkunft, vom
Ankauf aus zweiter Hand
(„Nachlässe“) bis zu 
„Entrümpelungsfunden“

Schutzwürdiges Interesse
Dritter bzw. des ehem. Eigen-
tümers (private Dokumente 
von Lebenden!) nach DSG.
Im Zweifelsfall (Tod nicht 
feststellbar) sperren!
Von Gemeinden erworbene 
archivwürdige Unterlagen sind nach LA-Gesetz öffentliches Archivgut
und unterliegen daher auch den Schutzfristen
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Danke für die

Aufmerksamkeit!


